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1 Einleitung 

Im deutschen Strafrecht und somit auch im Steuerstrafrecht wird in zwei Beteili-

gungsformen unterschieden, die Täterschaft und die Teilnahme. Diese Formen 

sind im allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches, in den Paragraphen 25 bis 31 

zu finden. Das StGB ist anzuwenden, da über § 369 Abs. 2 der Abgabenordnung 

der Anwendungsbereich hierfür eröffnet wird. 

 

Die Unterscheidung ist bedeutend, weil eine Person nur Teilnehmer1 sein kann, 

wenn es einen Täter gibt.  

Ein Täter hat hierbei die Tatherrschaft inne und will die Tat als seine eigene. Die 

wohl bekannteste Form der Täterschaft, welche sich auch am einfachsten ab-

grenzen lässt, ist die Alleintäterschaft. Der Täter begeht die Tat selbst und ohne 

jegliches Zutun einer weiteren Person. Schwieriger ist die Abgrenzung allerdings 

dann, wenn an der Verwirklichung des Tatbestandes mehrere Personen beteiligt 

sind. Dies passiert in der Praxis sehr häufig. Ein Täter kann als unmittelbarer Al-

leintäter, mittelbarer Täter, Mittäter oder Nebentäter auftreten. 

Bei der Teilnahme sind die Anstiftung und die Beihilfe denkbar. 

 

Die Abgrenzung zwischen den einzelnen Formen ist jeweils zwischen der Anstif-

tung und der mittelbaren Täterschaft oder der Beihilfe und der Mittäterschaft vor-

zunehmen. Als Thema der Arbeit wurden die Beihilfe und die Mittäterschaft ge-

wählt. Hier haben sich aktuell einige Neuerungen ergeben, um auf die Auswir-

kungen der Entwicklungen, wie z.B. der Digitalisierung mit Folge der Elektroni-

schen Erklärungsabgabe, zu reagieren. 

 

Um die Schwierigkeiten und die Komplexität des Themas zu verdeutlichen wird 

im Folgenden ein typischer Fall aus der Praxis ausgeführt. 

 

Betrachtet wird die Partnerin A und der Partner B. Beide leben in einer Bezie-

hung und werden getrennt zur Einkommensteuer veranlagt. Die Frau erzielt 

Lohneinkünfte aus der X-GmbH und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

 
 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Sprachform bei personenbe-

zogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Es soll keine Benachteiligung des 
weiblichen Geschlechts impliziert werden, sondern im Sinne der sprachlichen Vereinfa-
chung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 
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aus dem Objekt O. Um Vorsteuern und Verluste aus Vermietung und Verpach-

tung geltend zu machen, machte sie zur tatsächlichen Nutzungsabsicht des Ob-

jektes O unzutreffende Angaben, indem sie die Nutzung als ausschließlich unter-

nehmerisch bezeichnete. 

So gab A in ihrer Einkommensteuererklärung Verluste aus V+V an und erwirkte 

damit einen unberechtigten Steuervorteil, der sich in Form eines ungerechtfertig-

ten Verlustvortrages niederschlug. 

Weiterhin gab sie Umsatzsteuererklärungen mit Vorsteuererstattungsansprüchen 

ab. 

 

Um die betriebliche Nutzung des Objektes nachzuweisen haben A und B das 

Haus auf einer Internetplattform zur Vermietung angeboten. Das Inserat wurde 

von B veranlasst. Außerdem wurde ein Willkommensschreiben für das „Ferien-

haus“ erstellt, dies wurde ebenfalls von B angefordert. Weiterhin wurden Mietver-

hältnisse vorgetäuscht. Hierzu wurden mit den Bekannten und teilweise auch 

Verwandten von A und B Mietverträge geschlossen und auch Zahlungen hier-

über getätigt. Das Geld wurde allerdings anschließend von A und B an die Perso-

nen zurückgezahlt.  

 

Bei einer durchgeführten Umsatzsteuersonderprüfung wurden Hinweise festge-

stellt, die darauf hindeuteten, dass es sich nicht um eine ausschließlich unterneh-

merische Nutzung handelte. 

 

Aufgrund des Verdachtes der Steuerhinterziehung wurde der Fall zur Steuerfahn-

dung gemeldet. Durch deren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass eine 

100%ig private Nutzung des Hauses durch A und B vorlag. Vermietet wurde das 

Objekt lediglich an Freunde der beiden. Diese Annahme konnte durch gewisse 

Zeugenaussagen verfestigt werden. 

 

Eine Änderung der Nutzungsabsicht konnte ebenfalls ausgeschlossen werden. 

 

Da es sich um die Verhältnisse der Partnerin A handelte und sie auch die Erklä-

rungen zur Einkommensteuer und Umsatzsteuer abgegeben hat ist A unstrittig 

Täterin. 

Fraglich ist, ob sich B durch seine Unterstützungshandlungen als Gehilfe oder 

Mittäter strafbar gemacht hat. 
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2 Mittäterschaft 

Die in § 25 Absatz 2 des Strafgesetzbuches aufgeführte Täterschaftsform wird als 

Mittäterschaft bezeichnet. Diese Form der Täterschaft wird maßgeblich dadurch 

gekennzeichnet, dass mindestens zwei Täter eine Tat vorsätzlich - das heißt mit 

Wissen und Wollen - gemeinsam begehen. Typischerweise geschieht dies durch 

arbeitsteiliges Zusammenwirken. Bei der Mittäterschaft erfüllt jeder Mittäter für sich 

gesehen bereits alle tatbestandsmäßigen Voraussetzungen der Täterschaft. Die 

Gemeinschaftlichkeit definiert sich durch das arbeitsteilige Zusammenwirken der 

beiden Mittäter.2 

Die gemeinschaftliche Tatbegehung setzt voraus, dass ein gemeinsamer Tatplan 

vorliegt und die Tat auch tatsächlich gemeinschaftlich begangen wurde. Diese bei-

den Voraussetzungen werden im Folgenden noch näher erläutert (siehe 2.1). 

Durch dieses Zusammenwirken kann jedem Täter die Tat wie seine eigene zuge-

rechnet werden, was dazu führt, dass für jeden Täter die volle Strafbarkeit für sein 

jeweilig verwirklichtes Delikt entfaltet wird.3 

 

Bei der Mittäterschaft ist es unerheblich, ob einer der Mitwirkenden schuldunfähig 

war, zum Beispiel nach § 20 des Strafgesetzbuches, wegen seelischer Störung, 

oder ob ein unvermeidbarer Verbotsirrtum vorlag. Auch die Schuldunfähigkeit ei-

nes Kindes nach § 19 StGB ist hier denkbar. 

Die Schuld ist nach § 29 StGB ein persönliches Merkmal. Somit kann der Mittäter, 

welcher ohne Schuld gehandelt hat, nicht strafbar sein. Erfüllt er jedoch die Vo-

raussetzungen für eine Mittäterschaft, so kann er trotzdem Mittäter sein. Gegebe-

nenfalls können dem schuldhaft Handelnden sogar die Beiträge des nicht schuld-

haft Handelnden zugerechnet werden.4 

 

Anhand des folgenden Beispiels soll die Schuldunfähigkeit eines Mittäters bei einer 

Steuerhinterziehung dargestellt werden. 

 

Beispiel: Zwei Geschäftsführer (A und B) einer GmbH, welche finanziell in Schwie-

rigkeiten geraten ist, begehen gemeinschaftlich eine Hinterziehung der Umsatz-

steuer. Die mittäterschaftliche Begehung der Tat soll als gegeben vorausgesetzt 

 
 
2 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 77. 
3 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 22 - 23. 
4 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 24. 
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werden. A ist sich dessen bewusst, dass die Tat rechtswidrig ist und es hierfür 

keine Rechtfertigung gibt. B hingegen, der emotional sehr am Unternehmen hängt 

und insgesamt nicht steuerlich bewandert ist, ist überzeugt, dass diese Tat zur 

Rettung der Firma rechtmäßig ist und die Strafbarkeit somit aufgehoben sei. (Es 

soll davon ausgegangen werden, dass B diesen Irrtum nicht hätte vermeiden kön-

nen.) 

 

Lösung: B unterliegt hier einem Verbotsirrtum gemäß § 17 StGB, da ihm die Ein-

sicht fehlt, Unrecht zu tun und er diesen Mangel nicht hätte vermeiden können. 

Daher ist B nicht schuldfähig. A hingegen wusste vom Unrecht der Tat. Da die Tat 

in ihrem Charakter mittäterschaftlich von beiden begangen wurde, kann A als Mit-

täter bestraft werden. Unter bestimmten Umständen könnten dem A auch die Bei-

träge des B zugerechnet werden. 

Außerdem muss klar abgegrenzt werden, dass A das Unwissen des B nicht aus-

genutzt hat für die Begehung der Tat, sonst könnte ein Fall der mittelbaren Täter-

schaft vorliegen.5 

2.1 Voraussetzungen der Mittäterschaft 

2.1.1 Gemeinsamer Tatplan 

Ein gemeinsamer Tatentschluss, aus welchem auch ein gemeinsamer Tatplan re-

sultiert, ist erforderlich für eine mittäterschaftliche Tatbegehung.  

Dieses Merkmal unterscheidet die Mittäterschaft von der bloßen Nebentäterschaft. 

Die Nebentäterschaft ist häufiger bei Fahrlässigkeitsdelikten vorzufinden. Hierbei 

stellen mehrere Personen unabhängig voneinander den tatbestandlichen Erfolg 

her.6  

 

Ein Beispiel für die bloße Nebentäterschaft im Steuerstrafrecht ist, wenn ein Ge-

sellschafter einer OHG die Umsätze in der Umsatzsteuererklärung der OHG zu 

seinen Gunsten abwandelt und diese Erklärung wiederum einem anderen Gesell-

schafter der OHG vorlegt, der die Abwandlungen des anderen nicht kennt und wie-

derum auch bewusste Verfälschungen zu seinen Gunsten vornimmt. Da die beiden 

 
 
5 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 24. 
6 Vgl. Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, Rn. 525. 
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komplett unabhängig voneinander, somit nicht gemeinschaftlich, den Hinterzie-

hungserfolg herbeiführen wollten und auch kein gemeinsamer Tatplan vorliegt, 

kann hier kein Fall der Mittäterschaft vorliegen. 

Es ist jedoch keine zwingende Voraussetzung, dass die Mittäter sich vorher ge-

kannt haben. Wenn sonst alle erforderlichen Merkmale erfüllt sind, kann trotzdem 

eine mittäterschaftliche Tatbegehung bejaht werden. Den beiden muss klar sein, 

dass der jeweils andere mitwirkt und sie somit bewusst arbeitsteilig handeln. 

 

Als Beispiel hierfür gilt die Urkundenfälschung nach § 267 StGB, die in der Folge 

ebenfalls eine Steuerhinterziehung herbeiführen kann. Wenn jemand seinen Aus-

weis oder seine Personalangaben einem anderen zur Verfügung stellt, welcher 

ihm nicht bekannt ist, und nutzt dieser die Daten bewusst, um ungerechtfertigte 

Vorteile zu erlangen, so sind beide Mittäter.7 

 

Ebenso wird eine Rollenverteilung der Täter in der Regel im Vorbereitungsstadium 

der Tat beschlossen.8 

Die Zustimmung und Rollenverteilung der Mittäter können jedoch auch nach Be-

ginn bzw. im Laufe der Tat nachgeholt werden. Dies kann auch stillschweigend 

zum Beispiel durch gegenseitiges Zunicken erfolgen.9 

 

Ein Täter kann auch nach Beginn der Tathandlung als sukzessiver Mittäter einstei-

gen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der gemeinsame Tatplan gemacht 

wurde, bevor die Tat beendet wurde. Weiterhin muss der Mittäter auch noch einen 

hinreichenden und ursächlichen Tatbeitrag erbringen. Wenn der später Hinzutre-

tende ausschließlich die bisher geleistete Tat des anderen Täters ausnutzt, erfüllt 

er nicht die Voraussetzungen für eine Mittäterschaft.10 

2.1.2 Gemeinschaftliche Tatbegehung 

Jeder potenzielle Mittäter muss mindestens einen objektiven Mitverursachungs-

beitrag erbracht haben. Solch eine Beteiligung stellt vor allem die Mitwirkung an 

der Tatausführung selbst dar. Nach der Rechtsprechung kann auch eine bloße 

 
 
7 Vgl. Heine/Schuster in Schönke/Schröder, StGB, § 267, Rn. 97. 
8 Vgl. Traub in Wannemacher, Steuerstrafrecht, Rn. 663. 
9 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, § 25, Rn. 72. 
10 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, § 25, Rn. 96. 
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Unterstützungs- oder Vorbereitungshandlung einen solchen tauglichen Beitrag 

darstellen. Eine bloße geistige Mitwirkung kann hierfür ebenfalls ausreichen. 

 

Im Steuerstrafrecht sind als Vorbereitungshandlungen solche Handlungen zu de-

finieren, welche den staatlichen Steueranspruch noch nicht unmittelbar gefährden. 

Im folgend näher erläuterten Beispiel ist diese Vorbereitungshandlung die Abmel-

dung des Gewerbes, zur späteren Hinterziehung von Umsatzsteuern. Zum Zeit-

punkt der Abmeldung war noch nicht sicher abzusehen, ob noch Gewinne erzielt 

werden und ob die beiden Ehegatten am Entschluss zur Steuerhinterziehung fest-

halten wollen. Der eigentliche Hinterziehungserfolg wurde erst in dem Zeitpunkt 

entfaltet, zu dem die Einkünfte hätten erklärt werden müssen.11 

 

In diesen Fällen muss jedoch sorgfältig abgewägt werden, ob die untergeordnete 

Rolle bei der Tatausführung durch einen maßgebenden Beitrag zur Tatplanung 

ausgeglichen werden kann. Damit die sogenannte „funktionelle Tatherrschaft“ 

noch bejaht werden kann.12 

Das heißt, wenn einer der Mittäter an der Tat nur so wenig beteiligt ist, dass er 

normalerweise nicht die Voraussetzungen für eine Mittäterschaft erfüllen würde, 

jedoch an der Tatplanung so maßgeblich beteiligt ist, dass sein Beitrag nicht hin-

weggedacht werden kann, kann dieser dennoch als Mittäter angesehen werden. 

 

Wenn die Delikte aus mehreren Akten bestehen, reicht eine Mitwirkung in einem 

der Teilakte aus.13 

 

Als Negativbeispiel wird hier ein Fall der Rechtsprechung herangezogen: Ein Mann 

hatte das Gewerbe seiner Frau abgemeldet, obwohl dieses weitergeführt wurde. 

Somit war die Ehefrau als Unternehmerin die Schuldnerin der Umsatzsteuer. Wie 

im Folgenden ausgeführt, kann auch Mittäter sein, wer weder Schuldner noch 

Steuerpflichtiger ist. Dies gilt allerdings nicht, wenn die Hinterziehung durch Unter-

lassen gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO herbeigeführt wurde. Der Ehemann war je-

doch aktiv geworden, indem er im Auftrag seiner Frau das Gewerbe mit einem 

Schreiben an das Finanzamt abgemeldet hatte. 

 
 
11 Vgl. OLG München v. 28.03.2001 – 4St RR 29/2001 – Rn. 9, juris. 
12 Vgl. Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, Rn. 528. 
13 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, § 25, Rn. 66. 
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Die eigentliche Steuerhinterziehung der Umsatzsteuer zum Beispiel wurde dann 

jedoch von der Frau selbst vorgenommen. Somit scheidet der Mann als Mittäter 

aus, wenn man davon ausgeht, dass er nicht als unentgeltlicher Mitinhaber des 

Geschäftes angesehen wird. Folglich konnte er lediglich als Gehilfe bestraft wer-

den. 

Auch bei der Einkommensteuerhinterziehung konnte der Mann kein Mittäter sein, 

da er nicht verpflichtet war die Einkünfte zu erklären. Die Zusammenveranlagung 

zur Einkommensteuer hat hierauf keine belastende Wirkung gegenüber dem 

Mann.14 (siehe hierzu auch 5.) 

 

Im Schrifttum werden teilweise auch Meinungen vertreten, bei denen eine Beteili-

gung im Ausführungsstadium nicht entbehrlich ist. Es sollte zumindest eine solche 

Beteiligung geplant gewesen sein. 

Ein Bandenchef, der eine Straftat plant, während der Ausführung nicht verfügbar 

ist und somit auch keine Lenkung vornehmen kann, ist hiernach nur Anstifter. 

Diese Rechtsauffassung ist jedoch zu hinterfragen, da die Planung der Straftat den 

Charakter und den Erfolg maßgeblich mitbestimmt. Somit ist eine Bestrafung le-

diglich als Anstifter nicht sachgemäß. Diese Rechtsauffassung ist zudem auch 

nicht vereinbar mit der später erläuterten Tatherrschaftslehre (siehe 4.4). Da der 

Beitrag, welchen hier beispielhaft der Bandenchef mit der Planung übernommen 

hat, im Tatfortgang weiterhin seine Wirkung entfaltet.15 

 

Die - in § 25 Abs. 1, 2 Alt. StGB geregelte - mittelbare Täterschaft ist die Tatbege-

hung mittels Tatmittler oder Vordermann. Dieser wird vom mittelbaren Täter als 

„Werkzeug“ benutzt. Der mittelbare Täter wird hier auch als „Hintermann“ bezeich-

net. Ihm wird das Handeln des Tatmittlers wie sein eigenes zugerechnet, so als 

hätte er die Tat selbst begangen, weil er die Herrschaft über den Tathergang hält, 

obwohl die Tat aktiv ausschließlich vom Tatmittler begangen wird.16 

Ein Beispiel hierfür ist die Erklärungsabgabe durch einen Steuerberater. Wenn ein 

Unternehmer dem Steuerberater unrichtige Angaben macht und dieser die Fehler-

haftigkeit der Angaben nicht kennt, deswegen so in die Erklärung aufnimmt und 

diese beim Finanzamt einreicht, handelt der Steuerberater als Tatmittler. 

 

 
 
14 Vgl. OLG München v. 28.03.2001 – 4St RR 29/2001 –, juris. 
15 Vgl. Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, Rn. 529. 
16 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 53. 
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Die Tatbeiträge der jeweiligen Mittäter müssen bei der Mittäterschaft im Gegensatz 

zur mittelbaren Täterschaft oder der Beihilfe eine gewisse Gleichrangigkeit aufwei-

sen. In der herrschenden Auffassung der Lehre ist die Abgrenzung nach der ma-

teriell-objektiven Theorie, die auch Tatherrschaftslehre genannt wird, abzugren-

zen. Nach der Tatherrschaftslehre muss - im Gegensatz zur mittelbaren Täter-

schaft - jedem Mittäter die Tatherrschaft zukommen. Dies unterscheidet die mittä-

terschaftliche Beteiligung außerdem von der eines Teilnehmers wie z.B. eines An-

stifters oder eines Gehilfen. Somit muss jeder der Täter das „Ob“ und „Wie“ der 

Tat in den Händen halten. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, kann jedem 

wechselseitig das Verhalten das jeweils anderen als sein eigenes angerechnet 

werden.17 

 

Die Beiträge sind im Einzelnen folglich geringer, umso mehr Komplizen die Tat 

begehen.18 

 

In der Rechtsprechung wird dafür vorwiegend die normative Kombinationstheorie 

angewendet. Hierbei wird nach objektiven und subjektiven Indizien abgewägt. Im 

Folgenden werden unter „normative Kombinationstheorie“ noch genauere Ausfüh-

rungen hierzu gemacht. Der Umfang der Tatbeteiligung wird hierbei an sich be-

achtet, aber insgesamt legt sich die Rechtsprechung nicht grundsätzlich fest auf 

die inhaltliche Qualität des Tatbeitrages. Folglich könnten ggf. auch reine geistige 

Beiträge oder unterstützende Beiträge eine Mittäterschaft begründen. Dabei zeigt 

sich, dass die subjektive Täterlehre in der Rechtsprechung immer noch einfluss-

reich ist.19 

 

„Anhaltspunkte für eine Mittäterschaft können - neben dem eigenen Interesse an 

der Tat - der Umfang der Tatbeteiligung und die Tatherrschaft oder zumindest der 

Wille zur Tatherrschaft sein, sodass Durchführung und Ausgang der Tat maßgeb-

lich auch vom Willen des Angeklagten abhängen. Diese allgemeinen Grundsätze 

gelten auch für den Bereich der Steuerdelikte“.20 

 
 
17 Vgl. Heuel/Hilgers-Klautzsch/Peters/Ransiek/Schauf in Kohlmann, Steuerstrafrecht, 

Rn. 113. 
18 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, § 25, Rn. 64. 
19 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder § 25 Rn. 63. 
20 BGH v. 6.10.1989 - 3 StR 80/89 -, juris, Rn.14. 
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2.2 Mittäterschaft durch Unterlassen 

Eine Steuerhinterziehung kann auch durch Unterlassen begangen werden. Dieses 

„pflichtwidrige Unterlassen“ ist in § 370 Abs. 1. Nr. 2 der Abgabenordnung geregelt. 

Täter kann hier nur derjenige sein, der nach den Steuergesetzen erklärungspflich-

tig ist, oder aufgrund von strafrechtlichen Erweiterungen gegenüber der Finanzbe-

hörde zur Aufklärung der Sachverhalte verpflichtet ist. Im Gegensatz hierzu kann 

bei einer Mittäterschaft durch aktives Tun (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO) auch derjenige 

strafbar sein, den keine steuerlichen Erklärungspflichten treffen. 

 

Dies gilt ebenso für die mittäterschaftliche Steuerhinterziehung. Beispielhafte 

Konstellationen der Täter können hierfür zum Beispiel ein Begehungs- und ein Un-

terlassungstäter oder auch zwei Unterlassungstäter sein.21 

 

Wurde von einem der Täter kein aktiver Beitrag geleistet, so kann dessen Tatbei-

trag allenfalls im vorstehend erläuterten Unterlassen liegen. Da eine aktive Hand-

lung eines Anderen diesem über § 25 Abs. 2 StGB nicht zugerechnet werden 

kann.22 Die Zurechnung kann nicht erfolgen, wenn der Handelnde keine eigenen 

steuerlichen Pflichten zu erfüllen hat. 

 

Wenn einer der Täter lediglich nichts gegen die Abwendung des Taterfolges tut 

und somit nicht aktiv an der Begehung der Tat beteiligt ist, kann keine Mittäter-

schaft angenommen werden. Da es hierbei schon am gemeinsamen Tatplan man-

gelt. 

 

Beispiel: Die Geschäftsführer einer OHG sind A und B. Nach Rücksprache mit dem 

B gibt A eine, von ihm unterschriebene, falsche Umsatzsteuererklärung für die 

OHG ab. 

 

B muss hierbei nicht das Verhalten des A zugerechnet werden, da dieser schon 

durch das pflichtwidrige Unterlassen täterschaftlich verantwortlich ist. Der Straftat-

bestand des Unterlassens ist hierbei in § 370 Abs. 1 Nr. 2 der Abgabenordnung 

aufgeführt. Jeder Gesellschafter ist nach § 34 Abs. 1 Satz 1 AO berechtigt und 

verpflichtet ist, die steuerlichen Pflichten, wozu auch die Abgabe der Erklärungen 

 
 
21 Vgl. Peters in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, § 370 AO, Rn. 623. 
22 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 51. 
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zählt, zu erfüllen. Infolgedessen, dass B die Erklärung nicht mitunterzeichnet hatte, 

scheidet eine gemeinsame Tatausführung aus. Die Zustimmung des B reicht für 

die Annahme der Mittäterschaft nicht aus. 23 

 

Die Rechtsprechung nutzt für die Feststellung von Mittäterschaft primär das Prinzip 

der Tatherrschaftslehre (nähere Erläuterungen hierzu unter 4.4). Hiernach wird 

auch der Wille des potenziellen Mittäters, die Tatherrschaft zu erlangen, berück-

sichtigt. Ebenso findet der Umfang seiner Beteiligung und das Eigeninteresse an 

der Tat Beachtung. Der Tatrichter hat hierzu in Ausnahmefällen einen Beurtei-

lungsspielraum. Es muss aber zu erkennen sein, dass er die Parameter zur Ab-

grenzung ausreichend gewürdigt und den Sachverhalt im Ganzen betrachtet hat.24 

 
 
23 Vgl. Heuel/Hilgers-Klautzsch/Peters/Ransiek/Schauf in Kohlmann, Steuerstrafrecht, 

Rn. 113.1. 
24 Vgl. Heuel/Hilgers-Klautzsch/Peters/Ransiek/Schauf in Kohlmann, Steuerstrafrecht, 

Rn. 113.2 f. 
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3 Beihilfe 

Die Beihilfe im Strafrecht ist im § 27 Abs. 1 StGB geregelt: 

  „Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen 

  vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe leistet.“ 

 

Sie ist, wie auch die Anstiftung § 26 StGB, eine Form der Teilnahme. Der objektive 

Tatbestand der Beihilfe ist dadurch erfüllt, dass ein Gehilfe auf sonstige Weise an 

der Tat mitwirkt. Im Gegensatz zur Anstiftung, bei der der Teilnehmer den Tatent-

schluss und den Vorsatz des Haupttäters erst hervorruft. 

 

Auf subjektiver Ebene des Teilnahmetatbestandes wird vorausgesetzt, dass der 

Gehilfe mit doppeltem Vorsatz handelt. Die Haupttat muss dem Gehilfen im We-

sentlichen bekannt sein und ein rechtfertigender Umstand darf dem Gehilfen nicht 

bekannt sein. Dazu müssen die Exzesshandlungen abgegrenzt werden. Geht der 

Haupttäter über das im Vorhinein vereinbarte Maß hinaus, ohne dies mit dem Teil-

nehmer abzusprechen, kann der Teilnehmer nur für das im Voraus vereinbarte 

Delikt bestraft werden. Hiervon sind allerdings keine unwesentlichen Abweichun-

gen erfasst. Was als unwesentlich gilt kommt darauf an, was der Teilnehmer sich 

für den Verlauf des Deliktes vorgestellt hatte, als er seinen Beitrag leistete.25 

 

Die Teilnehmer werden nicht für die Verwirklichung eines Straftatbestandes eines 

Anderen bestraft, sondern für den von ihnen geleisteten Beitrag hierzu. Demnach 

sind § 26 StGB und § 27 StGB als Strafausdehnungsgründe zu sehen.26 Bei beiden 

Formen der Teilnahme richtet sich die Strafe grundsätzlich nach der für den Haupt-

täter geltenden Strafandrohung. Ein Anstifter wird jedoch meist im gleichen Maß 

wie der Täter bestraft, während für den Gehilfe in § 27 Abs. 2 StGB i.V.m. § 49 

Abs. 1 StGB eine Milderung der Strafe vorgesehen ist. Zusätzlich kann außerdem 

eine Milderung nach § 28 StGB erfolgen, wenn besondere persönliche Merkmale 

beim Täter vorliegen.27 

 

Als Hilfeleistung wird jede Förderung der Haupttat verstanden. Hierzu muss eine 

für eine Beihilfe geeignete Tat vorliegen. 

 
 
25 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 36 ff. 
26 Vgl. ebenda. 
27 Vgl. Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, Rn. 555. 
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Der Gesetzgeber hat in der neuen Fassung des § 30 StGB bewusst geregelt, dass 

die versuchte Beihilfe nicht mehr unter Strafe gestellt wird. Folglich ist es nach  

§ 30 StGB auch nicht strafbar sich zum Tatbeitrag als Gehilfe zu verabreden oder 

diesen zuzusichern.28 

3.1 Taugliche Haupttat 

Die Haupttat muss nach § 27 Abs. 1 StGB eine vorsätzlich begangene und rechts-

widrige Tat sein.  

Die Rechtswidrigkeit ist in § 11 Abs. 1 Nr. 5 StGB genauer bestimmt. Demnach 

muss die Tat einen Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklichen. Das heißt: Sie 

muss alle objektiven und subjektiven Voraussetzungen für einen Deliktstatbestand 

erfüllen. Ist ein Rechtfertigungstatbestand einschlägig, kann eine Beihilfe nicht 

strafbar sein.29 

 

Dabei gilt der Grundsatz der Akzessorietät (in 3.1.1 näher behandelt): Wenn der 

Haupttäter nur fahrlässig handelt, kommt eine Beihilfe zur Tat nicht in Betracht. 

Fahrlässigkeit bedeutet, dass der Täter den Hinterziehungserfolg nur billigend in 

Kauf nimmt, ihn jedoch nicht bewusst herbeiführt. Die Beihilfe kommt folglich nur 

bei Delikten in Betracht, die mit Wissen und Wollen herbeigeführt wurden.30 

 

Ein weiteres Tatbestandsmerkmal des § 27 Abs. 1 StGB ist, dass die Beihilfe zur 

Tat vorsätzlich geschieht. 

 

Als taugliche Haupttat reicht ein Versuch aus. Dieser Versuch stellt allerdings nur 

dann eine taugliche Haupttat dar, wenn dieser auch unter Strafe gestellt ist. Der 

Gehilfe ist folglich wegen Beihilfe zum versuchten Delikt zu bestrafen. Wurde al-

lerdings noch nicht einmal ein Versuch unternommen, so kann keine Beihilfe vor-

liegen, da eine versuchte Beihilfe gemeinhin straflos ist.31 Möglich ist hier auch 

eine Beihilfe zur Beihilfe. Diese gilt wie eine Beihilfe zur Haupttat und wird auch 

wie eine solche bestraft. Eine doppelte Strafherabsetzung ist somit unzulässig. Ein 

 
 
28 Vgl. BGH v. 27.01.1982 – 3 StR 437/81 -, juris. 
29 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 26 ff. 
30 Vgl. Traub in Wannemacher, Steuerstrafrecht, Rn. 677. 
31 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 94. 
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Beispiel diesbezüglich sind Kettenbriefe. Der Gehilfe des Gehilfen unterstützt den 

Täter zwar nicht direkt, weiß aber dennoch, dass er mit seinem Zutun die Haupttat 

fördert.32 

 

Die Beihilfe ist auch bei Unterlassungsdelikten möglich.33 

 

Weiterhin muss die Haupttat nicht schuldhaft begangen worden sein. Da die 

Schuld nach § 29 StGB ein persönliches Merkmal ist und unabhängig von der 

Schuld der anderen Teilnehmer oder des Haupttäters beurteilt wird. Ein Sonderfall 

kann hierbei vorliegen, wenn der Teilnehmer die fehlende Schuld bzw. Schuldun-

fähigkeit des Handelnden kennt. Nutzt er diesen Defekt bewusst aus, zum Beispiel 

bei einem Kind (§ 19 StGB), kann eine mittelbare Täterschaft gegeben sein, hinter 

welcher dann die Teilnahme zurücktritt.34 

 

Im Falle, dass für den Haupttäter persönliche Strafausschließungs-, Strafaufhe-

bungs- oder Straftilgungsgründe einschlägig sind, wird die Strafbarkeit das Teil-

nehmers nicht berührt. Sie gelten gemäß § 28 Abs. 2 StGB nur für denjenigen, bei 

dem sie vorliegen. 

3.1.1 Akzessorietät der Teilnahme 

Für die Abhängigkeit (Akzessorietät) der Teilnahme von der verwirklichten Haupt-

tat sind verschiedene Grade denkbar:  

Als das Reichsstrafgesetzbuch (RStGB) galt, ging die herrschende Meinung davon 

aus, dass nur eine schuldhafte, rechtswidrige und tatbestandsmäßige Haupttat, 

folglich eine volldeliktische Tat, teilnahmefähig ist. Bei dieser sogenannten stren-
gen Akzessorietät sind ausschließlich persönliche Strafausschließungsgründe 

und Prozessvoraussetzungen unbeachtlich für die Teilnahmefähigkeit der Tat. 

Diese Form der Akzessorietät wurde allerdings bereits im Jahr 1943 abgeschafft.35 

 

Heutzutage gilt die limitierte Akzessorietät, die sich aus § 29 StGB ableitet. Hier-

bei wird ausschließlich darauf abgestellt, dass die Tat vorsätzlich und rechtswidrig 

 
 
32 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, § 27 ff., Rn. 25 ff. 
33 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 95. 
34 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 98. 
35 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor § 25 ff., Rn. 20 ff. 
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begangen wurde. Auf die Schuld des Haupttäters kommt es nicht mehr an. Daher 

ist es auch möglich an einer Tat teilzunehmen, wenn man diese nicht selbst täter-

schaftlich begehen könnte, wie zum Beispiel die eigenhändigen Delikte oder die 

Sonderdelikte. Die Anforderungen an die Haupttat sind teilweise umstritten. Folg-

lich beschreibt die limitierte Akzessorietät im Strafrecht die Abhängigkeit der Straf-

barkeit des Teilnehmers von der Strafbarkeit des Haupttäters.36 

 

Zusätzlich zu der immer vorliegenden Milderung der Strafe bei der Beihilfe - nach 

§ 27 Abs. 2 StGB in Verbindung mit § 49 Abs. 1 StGB - können für die Beihilfe 

gegebenenfalls auch Akzessorietätslockerungen erfolgen, wenn strafbegründende 

persönliche Merkmale fehlen. Sind beim Gehilfen die Voraussetzungen nach § 28 

Abs. 1 StGB erfüllt, kann eine Strafmilderung nach § 49 Abs. 1 StGB erfolgen. Im 

Steuerstrafrecht kann hier als Beispiel die Anstiftung bzw. Hilfestellung eines 

Nicht-Amtsträgers zu einer Straftat eines Finanzbeamten - folglich eines Amtsträ-

gers nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB - dienen. Ein solcher Fall liegt vor, wenn dieser 

eine Falschbeurkundung im Amt begeht.37 

 

Da diese Voraussetzungen an persönliche Merkmale anknüpfen, kann die Milde-

rung nur für denjenigen vorliegen, der diese auch erfüllt. Hier wird die Akzessorie-

tät insoweit durchbrochen. 

Wenn also der Haupttäter ein Amtsträger ist, wird dieser nach dem jeweiligen De-

likt als Amtsträger bestraft. Der Gehilfe wird jedoch nur zur Beihilfe zum jeweiligen 

Grundtatbestand des Deliktes bestraft, als wäre der Haupttäter kein Amtsträger 

gewesen.38 

3.2 Förderung der Haupttat 

Um die Haupttat zu fördern, leistet der Gehilfe einen objektiven Beitrag. 

 

In Rechtsprechung und Literatur gibt es unterschiedliche Auffassungen, was unter 

der Förderung durch den Gehilfen zu verstehen ist. 

 
 
36 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor § 25 ff. Rn. 20 ff. 
37 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor § 25 ff. Rn. 35. 
38 Vgl. ebenda. 
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Die Unterscheidung der Auffassungen besteht in der Betrachtung von Beiträgen, 

die vom Tatteilnehmer erbracht werden, die aber für die Tat an sich entbehrlich 

gewesen wären.39 

 

Gemäß der Rechtsprechung muss der Gehilfe die Tat nicht ursächlich mitverur-

sacht haben. Eine tatbestandsmäßige Beihilfe liegt auch dann vor, wenn diese 

Handlung nicht kausal für den Erfolg ist. Eine bloße Unterstützungshandlung reicht 

jedoch nicht aus. Schließlich kommt es darauf an, dass die Tätigkeit des Gehilfen 

die Handlung des Täters tatsächlich gefördert hat.40 

Nach der herrschenden Lehre muss der Beitrag des Gehilfen zumindest so be-

schaffen sein, dass er die Verwirklichung des Tatbestandes ermöglicht, erleichtert, 

intensiviert oder absichert.41 

 

Diese unterschiedlichen Meinungen haben jedoch für die überwiegende Anzahl an 

Fällen kaum Auswirkungen. In den folgenden Punkten besteht wiederum weitest-

gehend Einigkeit: 

 

Zum einen muss der Beitrag des Gehilfen nicht „conditio sine qua non“ für die Er-

reichung des Erfolges zu sein. Das heißt, wenn der Gehilfe zum Beispiel einen 

Gegenstand ausleiht und dieser schlussendlich für die Tat nicht verwendet wird, 

liegt keine ausreichende Beihilfe vor. 

Die Chancen des Taterfolges müssen durch den Gehilfenbeitrag zumindest erhöht 

werden. 

Außerdem muss der Beitrag auch bis hin zum Taterfolg chancenerhöhend gewe-

sen sein. Das heißt, wenn schon vor dem Beginn des Versuches die Wirksamkeit 

eingebüßt wurde, ist lediglich ein strafloser Beihilfeversuch zu bejahen. Das wäre 

zum Beispiel der Fall, wenn sich beide Täter kurz vor Begehung der Tat verstreiten 

und einer die Tat schlussendlich allein, ohne die Hilfe des anderen, ausführt. 

Wenn der Teilnehmerbeitrag seine chancensteigernde Wirkung nach Beginn des 

Versuches verliert, liegt nur ein Fall der Beihilfe zum Versuch vor.42  

Eine Beihilfe zu einer leichtfertigen Steuerverkürzung ist nicht möglich.43 

 
 
39 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 117. 
40 Vgl. ebenda. 
41 Vgl. ebenda. 
42 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 118. 
43 Vgl. Peters in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, § 370 AO, Rn. 653. 
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3.2.1 Die notwendige Teilnahme 

In den Fällen der sogenannten „notwendigen Teilnahme“ kann das jeweilige Delikt 

nicht ohne die Beteiligung von zwei oder mehr Personen verwirklicht werden. Bei 

diesen Fällen muss unterschieden werden zwischen den Konvergenz- und den 

Begegnungsdelikten. 

 

Als Beispiel hierfür kann ein Fall dienen, bei dem unrichtige Belege zum Hinterzie-

hungserfolg führen. Diese Belege, die beispielsweise für die Angabe unrichtiger 

Betriebsausgaben verwendet werden, müssen von einem anderen Unternehmer 

unrichtiger Weise ausgestellt worden sein. Somit sind mindestens zwei Unterneh-

mer notwendig, um diese Art der Hinterziehung durchzuführen. 

 

Die Konvergenzdelikte sind solche, bei denen alle Teilnehmer gleichartige Tätig-

keiten ausführen und somit zur Erfüllung des Straftatbestandes beitragen. Ein sol-

ches Delikt ist im Bereich des Allgemeinen Strafrechtes zum Beispiel der Beischlaf 

unter Familienmitgliedern. 

 

Bei den Begegnungsdelikten leisten die Teilnehmer unterschiedliche Beiträge und 

tun dies auch aus unterschiedlichen Interessen.44 

Beispielhaft hierfür ist ein illegales Beschäftigungsverhältnis denkbar. Da der Be-

schäftigte durch das Arbeitsverhältnis seinen Unterhalt verdient und der Beschäf-

tigende Steuern und Sozialabgaben „spart“. 

 

Falls der Rechtsgutsinhaber bei der Tat selbst mitwirkt und dieses verletzt, kann 

er nicht bestraft werden, da es in so einem Fall an seinem Unrecht zur Mitwirkung 

mangelt. Dies führt zu einer sogenannten Selbstverletzung.45  

3.2.2 Zeitpunkt der Beihilfe 

Da manche Gehilfen nur in bestimmten Stadien der Tat mitwirken, muss hier eine 

Unterscheidung über den Zeitpunktes der Beihilfe getroffen werden. Im Folgenden 

werden hierzu nähere Ausführungen gemacht. 

 
 
44 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor § 25 ff., Rn. 41 ff. 
45 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor § 25 ff., Rn. 42. 
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3.2.2.1 Beihilfe im Vorbereitungsstadium 

Um den Tatbestand der Beihilfe zu erfüllen reicht es bereits aus, wenn der Gehilfe 

im Vorbereitungsstadium mitgewirkt hat. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass 

es mindestens zu einem strafbaren Versuch gekommen ist. 

Hierzu kommt auch eine psychische Beihilfe in Frage. Zum Beispiel die Zusiche-

rung dem Täter gegenüber, ihn bei seiner Tat zu unterstützen.46 

 

Es muss dem Hilfeleistenden bewusst gewesen sein, dass er damit die Haupttat 

fördert.47 

3.2.2.2 Sukzessive Beihilfe 

Wie auch bei der Mittäterschaft kann die Beihilfe bis zur Beendigung der Haupttat 

und auch über die Vollendung dieser hinaus verwirklicht werden.48 

3.3 Mittel der Hilfeleistung 

Jeder Tatbeitrag, der die Haupttat ermöglicht, erleichtert oder die Rechtsgutsver-

letzung verstärkt, zählt als „Hilfeleistung“. Es ist nicht notwendig, dass der Haupt-

täter von der Unterstützung des Gehilfen Kenntnis hat.49 

 

Ebenso ist es nicht zwingend vorausgesetzt, dass eine Willensübereinstimmung 

zwischen Täter und Gehilfe vorhanden ist.50 

 

Die Unterstützung muss nicht unbedingt zur Tat selbst geleistet worden sein. Es 

reicht aus, wenn bei vorbereitenden Tätigkeiten Hilfe geleistet wurde. Aber selbst 

zwischen der Vollendung und der Beendigung der Haupttat kann noch eine Hilfe-

leistung mittels Beihilfe getätigt werden.51 

 

 
 
46 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, § 27, Rn. 17. 
47 Vgl. BGH v. 19. Dezember 2017 – 1 StR 56/17 -, juris. 
48 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, § 27, Rn. 20. 
49 Vgl. Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, Rn. 582. 
50 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, § 27, Rn. 18. 
51 Vgl. Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, Rn. 583. 
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Als Beihilfe zur Haupttat gilt auch die Anstiftung zur Beihilfe und die Beihilfe zur 

Anstiftung, da sie die Haupttat ebenso fördert.52 

Darüber hinaus muss die Unterstützung eines Anstifters mit angesprochen wer-

den. Teilweise wird die Meinung vertreten, dass hier keine mittelbare Beihilfe zur 

Haupttat vorliegt, sondern eine unmittelbare Beihilfe zur Anstiftung. Diese Auffas-

sung wird vertreten, weil diese Art des Tatbeitrages nicht vorwiegend die Verwirk-

lichung der Haupttat fördert. Trotzdem fördert der Gehilfe des Anstifters letztend-

lich die Ausführung der Haupttat, was diesem in der Regel auch bekannt ist. Folg-

lich ist dieser auch wegen Beihilfe zur Haupttat zu bestrafen.53 

 

Der Gehilfe erbringt eine Unterstützungshandlung, die entweder physischer oder 

psychischer Natur ist. 

3.3.1 Physische Beihilfe 

Diese Art der Beihilfe wird durch ein aktives Hinzutun geleistet. Dabei muss abge-

grenzt werden, dass keine Täterschaft vorliegt. 

Hierfür ist es auch nicht notwendig, dass der Haupttäter weiß, dass ihm jemand 

geholfen hat. 

Ein Fall der physischen Beihilfe liegt beispielsweise vor, wenn der Gehilfe unrich-

tige Erklärungen für einen Anderen zum Finanzamt bringt oder unrichtige Belege 

für ihn ausstellt.54 

3.3.2 Psychische Beihilfe 

Grundsätzlich besteht die psychische Beihilfe in einer geistigen Unterstützung. 

Hierunter fallen zum Beispiel technische Ratschläge.55 

 

Um psychische Beihilfe zu leisten reicht es aus, den Täter im vorhandenen Tatent-

schluss zu bestärken. Das Hervorrufen des Entschlusses ist ein Fall der Anstiftung 

und muss daher hiervon unterschieden werden. Auch wenn der Gehilfe die Unter-

stützung zusagt oder den Täter zur Tatausführung begleitet und somit seinen Ta-

 
 
52 Vgl. OLG Bamberg, Urteil v. 02.05 2006 – 2 Ss 73/05 -, juris. 
53 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor § 25 ff., Rn. 27 ff. 
54 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 119. 
55 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor § 27, Rn. 15. 
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tentschluss festigt oder ihm ein sichereres Gefühl gibt, liegt eine Beihilfe psychi-

schen Ursprungs vor. Allerdings muss hinzukommen, dass dem Gehilfen auch be-

wusst ist, dass er den Täter für die Tat insoweit bestärkt.56 

 

Für die Fälle, in denen der Gehilfe lediglich zum sichereren Gefühl verhilft, gibt es 

allerdings allgemeine Schwierigkeiten zu beweisen, dass dies eine kausale Förde-

rungswirkung erfüllt. Wurde der Täter eindeutig in seiner Tat bestärkt, kann eine 

fördernde Wirkung für die Haupttat vorgelegen haben. Wird die Tat vom Beiste-

henden nur gebilligt, so fehlt es an einer Bestärkung zur Tat, da eine gewisse Ak-

tivität der Beteiligung vorhanden sein muss. 

Ist der Prozess der Entschlussfassung des Täters noch nicht vollends abgeschlos-

sen, kann der Gehilfe durch sein Zutun die Chancen der Rechtsgutsverletzung 

erhöhen. Beispielsweise indem er ein weiteres Tatmotiv liefert oder auch durch 

„Anfeuern“, was im Steuerstrafrecht eine sinnbildliche Bedeutung hat. 

Eine bloße Billigung, Zustimmung oder das Anzeigen mit dem Gedanken der Tat 

zu solidarisieren reichen nicht aus, wenn hierdurch keine Bestärkung ausgeht.57 

Beispielsweise wenn der Täter bereits fest entschlossen ist die Tat zu begehen 

und der potenzielle Gehilfe lediglich kundtut, dass er dies gut findet. 

 

Ist der potentielle Gehilfe jedoch nur anwesend am Tatort, reicht dies nicht aus, 

um eine psychische Beihilfe zu begründen. In diesem Fall kann allenfalls eine Bei-

hilfe durch Unterlassen vorliegen.58  

Hierzu werden im Folgenden genauere Ausführungen gemacht. 

3.3.3 Beihilfe durch Unterlassen 

Eine Beihilfe durch Unterlassen kann in Frage kommen, wenn der Unterlassende 

Garant für das verletzte Rechtsgut ist und er die Möglichkeit gehabt hätte diese 

Verletzung zu verhindern oder zu verringern. Dies ist beispielsweise bei einem 

Sachbearbeiter des Finanzamtes gegeben, da dieser Amtsträger ist.59 

 

 
 
56 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 120. 
57 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor § 27, Rn. 15. 
58 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 120. 
59 Vgl. Krüger, Strafrecht AT 2, Rn. 125. 
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Sein Verhalten muss hierfür auch pflichtwidrig sein und nicht nur gefahrschaffend 

oder -erhöhend.60 

 

Hierzu muss allerdings vorher abgegrenzt werden, ob der Unterlassende nicht als 

Mittäter oder Nebentäter in Frage kommt.  

 

Das es bei der Beihilfe durch tätiges Handeln ausreicht, dass die Tat begünstigt 

wurde und diese nicht nur bestraft wird, wenn der Erfolg tatsächlich eingetreten ist, 

kann sinngemäß auf die Beihilfe durch Unterlassen angewendet werden. Somit ist 

es nicht erforderlich, dass der Gehilfe die Tat vollständig hätte verhindern können. 

Schon allein, dass er die Vollendung der Tat hätte erschweren können reicht aus, 

um den Tatbestand des teilnehmenden Unterlassens zu erfüllen.61 

 

Beispiel: Ein Gehilfe G hatte in einem Umsatzsteuerbetrugssystem unter anderem 

Scheinrechnungen ausgestellt. Die zur Erklärungsabgabe verpflichteten Personen 

hatten daraufhin keine Steueranmeldungen abgegeben. Die Verpflichtung hatte 

sich ergeben, weil Umsatzsteuer nach § 14c UStG entstanden war. 

 

Lösung: G wurde verurteilt wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die steuerli-

chen Erklärungspflichten sind besondere persönliche Merkmale gemäß § 28 Abs. 

1 StGB. Somit ist eine Strafrahmenverschiebung gemäß § 49 Abs. 1 StGB eröffnet. 

Da es sich bei G lediglich um einen Gehilfen handelt war keine weitere Strafrah-

menverschiebung nach §49 Abs. StGB i.V.m. § 27 Abs. 2 StGB möglich.62 

 

3.4 Beihilfe durch „neutrale“ Handlung 

Eine sehr aktuelle Problematik zur Beihilfe ist die, der sogenannten „neutralen“ 

Handlungen. Sie wird regelmäßig durch Berufsträger wie z.B. Bankmitarbeiter, 

Rechtanwälte oder Steuerberater realisiert.  

 
 
60 Vgl. Jäger in Klein, AO, § 370, Rn. 220. 
61 Vgl. Peters in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, § 370 AO, Rn. 667. 
62 BGH, Beschluss vom 13.03.2019 – 1 StR 50/19–, juris. 
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3.4.1 „Neutrale“ Handlungen durch Bankmitarbeiter 

Einführendes Beispiel: Der Bankmitarbeiter B ist in der Wertpapierabteilung der 

Sparkasse beschäftigt. Er ist vor allem zuständig dafür, die Kunden bezüglich ihrer 

Auslandsanlagen zu beraten. Durch sein Zutun konnten mehrere Kunden, auf ih-

ren eigenen Wunsch hin und weil B sie nicht umstimmen konnte, anonym Kapital 

nach Luxemburg und in die Schweiz transferieren. B musste hierfür auf ein vor-

handenes Verschleierungssytem zurückgreifen, da die Sparkasse keine Tochter-

gesellschaften im Ausland hat. Die Überweisungen wurden in zwei Geschäftsvor-

fälle in Form von Barzahlungen aufgeteilt. Die Kunden hoben dazu das betreffende 

Geld von ihrem Konto ab und zahlten dies später bei der Bank im jeweiligen Aus-

land wieder ein. Dieser Vorgang wurde von B so vorgeschlagen und er hatte auch 

die hierfür notwendigen Formalitäten geregelt. Hierzu fertigte B die Barzahlungs-

belege und ließ dabei bewusst die Namen weg. Um den Vorgang kenntlich zu ma-

chen, verwendete er ein Codewort. Somit konnten die Kunden Einkommensteuer, 

die auf die Zinsen des verlagerten Vermögens angefallen ist, hinterziehen. 

Lösung: In diesem Fall ist laut BGH keine „neutrale“ Handlung mehr gegeben. Da 

die Steuerhinterziehung als Grund für die Verlagerung des Geldes so naheliegend 

war, dass B dies erkennen musste. Seine Handlungen können folglich nicht mehr 

als ausschließlich berufstypisch definiert werden. Für die Strafzumessung kann 

berücksichtigt werden, dass ein Verschleierungssystem genutzt wurde, welches 

bereits bestand.63 

Die Strafbarkeit wird durch die Verschleierung hervorgerufen. Wenn der Bankmit-

arbeiter das Geld lediglich bar ausgezahlt oder auf ein ausländisches Konto über-

wiesen hätte, auch wenn er gewusst hätte, dass der Kunde hiermit eine Steuerhin-

terziehung beabsichtigt, wäre dies nicht strafbar gewesen. Wenn er allerdings z.B. 

eine Legitimationsprüfung unterlässt oder bewusst keine Unterlagen erstellt, wirkt 

er bewusst an einem Steuerdelikt mit.64 

 

 
 
63 Vgl. BGH, Urteil vom 01.08.2000 – 5 StR 624/99 –, BGHSt 46, 107-120, BStBl II 2002, 

79. 
64 Vgl. Krumm in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 370 AO, Rn. 177. 
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3.4.2 „Neutrale“ Handlungen durch Unternehmer 

Auch bei Unternehmern kann sich die Problematik der „neutralen“ Handlungen er-

geben. Macht ein Unternehmer U mit einem anderen Unternehmer V Geschäfte, 

obwohl er weiß, dass dieser die Einnahmen nicht beabsichtigt zu erklären, macht 

sich U hierdurch nicht strafbar. Dass er die diese Absichten zur Kenntnis nimmt 

und billigt, reicht nicht für eine Beihilfe aus, da dadurch keine Förderung der Tat 

vollbracht wird. Durch ein Rechnungs- oder Honorarsplitting können sich beide 

strafbar machen.65 Ein Unternehmer macht sich außerdem auch dann strafbar, 

wenn er die Schwarzgeschäfte eines anderen nicht in seiner Buchführung erfasst, 

wodurch die Grenzen der neutralen Handlung überschritten sind.66 

3.4.3 „Neutrale“ Handlungen durch Steuerberater und 
Rechtsanwälte 

Bei den Steuerberatern ist von einer Strafbarkeit auszugehen, wenn diese absicht-

lich eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Auffassung verwenden und 

wissen, dass der Steuerpflichtige seiner daraus resultierenden Offenbarungspflicht 

nicht nachkommen wird. 

Wirkt der Steuerberater wissentlich an unrichtigen oder unvollständigen Angaben 

seiner Mandanten mit, so macht er sich strafbar. Der Steuerberater kann sogar 

mittelbarer Täter sein, wenn der Steuerpflichtige das Problem nicht kennt und die 

Erklärung lediglich unterschrieben hat. 

Allgemein ist ein Steuerberater und auch ein Rechtsanwalt nicht zu Rechenschaft 

zu ziehen, wenn er nichts von dem pflichtwidrigen Verhalten seines Mandanten 

wusste. Schädlich ist hierbei auch nicht, dass er dies für möglich hält, da er grund-

sätzlich auf die Steuerehrlichkeit seiner Mandanten vertrauen kann.67 

 

Ist ihm jedoch ein erhöhtes Risiko bekannt, kann eine Beihilfestrafbarkeit bejaht 

werden. 

So zum Beispiel im Fall eines Steuerberaters, dessen Mandanten keine Betriebs-

stätte im Inland unterhielten und daher nicht zum Vorsteuerabzug berechtig waren. 

Diese machten jedoch in den Umsatzsteuererklärungen Vorsteuern geltend. Da 

 
 
65 Vgl. Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 370 AO, Rn. 182. 
66 Vgl. Krumm in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 370 AO, Rn. 178. 
67 Vgl. Krumm in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 370 AO, Rn. 179. 
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der Steuerberater die hohe Wahrscheinlichkeit für die Hinterziehung kannte, war 

er hier ein Gehilfe.68 

3.4.4 Allgemeine Grundsätze zu den „neutralen“              
Handlungen 

Wie aus dem einführenden Beispiel erkennbar sind die sogenannten „neutralen“ 

Handlungen grundsätzlich solche, die berufstypische oder alltägliche Taten umfas-

sen. Sie sind somit nicht pauschal als strafbare Aktionen zu qualifizieren. 

Beispiele für alltägliche Handlungen können Austauschgeschäfte des täglichen 

Lebens sein. Bei den berufstypischen Handlungen, die im Steuerstrafrecht eher 

von Bedeutung sind, kann man als klassischstes Beispiel die eines Bankmitarbei-

ters nennen. Auch die Tätigkeit der Rechtsanwälte und Steuerberater können hier-

unter fallen. 

Diese „neutralen“ Handlungen fördern die Straftat und könnten hierfür ggf. auch 

mitursächlich sein.69 

 

Wenn es der Hilfeleistende nur für möglich hält, dass sein Zutun eine Straftat för-

dert, kann regelmäßig noch nicht von einer strafbaren Beihilfehandlung ausgegan-

gen werden.70 

 

Hier handelt es sich nahezu immer um schwierig abzugrenzende Fälle. Schon al-

lein die Bezeichnung als „neutrale“ Handlung ist problematisch, da eine Handlung 

grundsätzlich schon dadurch ihre Alltäglichkeit verlieren kann, dass der potenzielle 

Gehilfe weiß oder mindestens damit rechnen kann, dass sein Zutun eine Straftat 

fördern kann. 

Es kann jedoch möglich sein, dass die Handlungen trotz des straffördernden Ef-

fektes - beabsichtigt oder unbeabsichtigt - straffrei bleiben. Dies folgt daraus, dass 

straffördernde Handlungen trotzdem auch nicht strafbar sein können. Sonst müss-

ten beispielsweise auch lebensnotwendige Lebensmittellieferungen an Mitglieder 

einer terroristischen Organisation strafbar sein, weil dadurch spätere Straftaten in-

direkt gefördert werden könnten. Auch durch Geldwäsche erlangtes Geld dürfte 

 
 
68 Vgl. BGH, Urteil vom 10.10.2017 – 1 StR 447/ 14 –, BGHSt 63, 29-39. 
69 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder StGB, Vor § 27, Rn. 9. 
70 Vgl. BGH, Urteil vom 18.06.2003 – 5 StR 489/02 -, Rn. 42. 
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nach diesem Grundsatz nicht für die Besorgung von Lebensmitteln verwendet wer-

den. 

In Bezug auf das Steuerstrafrecht könnte eine „neutrale“ Handlung vorliegen und 

somit eine Beihilfe fraglich sein, wenn jemand den Täter zum Finanzamt fährt, da-

mit dieser dort seine manipulierte Steuererklärung in den Briefkasten wirft und der 

Fahrer von dieser Unrichtigkeit weiß.71 

 

Das sogenannte sozialadäquate Verhalten, also Verhalten, was von der Gesell-

schaft geduldet wird, obwohl es sich für einzelne nachteilig auswirken kann, stellt 

nach der herrschenden Meinung kein Unrecht dar. Hierzu gibt es allerdings keine 

einheitliche Meinung.72 

 

Die herrschende Meinung ist sich insgesamt einig über die Strafbarkeit der Bei-

hilfe, insbesondere welche Handlungen die Strafbarkeit nicht einschränken oder 

was dazu führt, dass die helfende Handlung straffrei bleibt. 

Dass ein Verhalten, welches die Tat fördert, im Allgemeinen als üblich angesehen 

werden kann ist nicht entscheidend für die Strafbarkeit der jeweiligen Beihilfe. Es 

könnte sonst auch als üblich angesehen werden, dass Straftaten begangen wer-

den. Hierbei kann sich auch nicht darauf berufen werden, dass in der Vollbringung 

der Tat eine zivilrechtliche Pflicht erfüllt wurde. Im Umkehrschluss kann auch nicht 

davon ausgegangen werden, dass eine zivilrechtliche Pflicht nicht bestanden ha-

ben kann aufgrund der Förderung einer Straftat. Folglich gilt allerdings, dass straf-

rechtlich der Bereich des rechtmäßigen Risikos überschritten ist, wenn das Han-

deln - welches die Haupttat fördert - nicht zulässig ist. Wenn lediglich mit einem 

deliktischen Verhalten des Täters gerechnet werden kann, ohne das dies gewiss 

ist, liegt keine Beihilfe zur Haupttat vor, da es sich um einen bloßen „dolus even-

tualis“ handelt.73 

 

Es gilt hierbei der Grundsatz, dass die Tat strafbar ist, wenn die Handlung des 

Haupttäters ausschließlich darauf abzielt, eine strafbare Handlung zu begehen. 

Dies muss der Gehilfe gewusst haben, um eine vorsätzliche Beihilfe zu begehen. 

Hat der Gehilfe es lediglich für möglich gehalten einen Beitrag zu einer Straftat zu 

leisten, wird regelmäßig nicht von einer strafbaren Hilfeleistung ausgegangen. 

 
 
71 Vgl. Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 370 AO, Rn. 166. 
72 Vgl. Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 370 AO, Rn. 167. 
73 Vgl. Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 370 AO, Rn. 168 f. 
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Wenn der Hilfeleistende das hohe Risiko der Strafbarkeit des Verhaltens des Tä-

ters erkennt, kann von diesem oben genannten Grundsatz nicht ausgegangen wer-

den.74 

 

Ein bedingter Vorsatz scheidet in den meisten Fällen aus, da der Berufsträger nicht 

davon ausgehen kann, dass die Beihilfe durch die berufliche Veranlassung ge-

rechtfertigt wird.75 

3.5 Beihilfe im besonders schweren Fall 

Ob eine Beihilfe in einem besonders schweren Fall vorliegt, richtet sich nicht aus-

schließlich nach der Schwere der Haupttat, zu der die jeweilige Beihilfe geleistet 

wird. Entscheidend ist, ob die Intensität der Beihilfehandlung die besondere 

Schwere des Falles rechtfertigt.76 

 
 
74 Vgl. Krumm in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 370 AO, Rn. 176. 
75 Vgl. BGH v. 22. Januar 2014 – 5 StR 468/12 -, juris. 
76 Vgl. BGH v. 06. September 2016 - 1 StR 575/15 -, juris. 
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4 Abgrenzung der Mittäterschaft zur Beihilfe bei            
Allgemeindelikten 

Im deutschen Strafrecht wird die Täterschaft und Teilnahme durch das sogenannte 

dualistische Beteiligungssytem abgegrenzt, bei dem unterschieden wird, ob je-

mand als Täter oder Teilnehmer gehandelt hat. Diese Differenzierung ist für die 

Vorsatzdelikte notwendig und auch gesetzlich vorgeschrieben. Nicht ganz einig ist 

man sich, ob dies auch für die anders strukturierten Fahrlässigkeitsdelikte von Be-

deutung ist.77 

 

Im Gegensatz hierzu steht das Einheitstäterprinzip. Nach diesem Prinzip wird jeder 

als Täter angesehen, der zur Verwirklichung des Tatbestandes einen ursächlichen 

Beitrag geleistet hat. Das sachliche Gewicht des geleisteten Beitrages wird hierbei 

nicht berücksichtigt. Daher ist dies sehr ungenau und für die meisten Fallkonstel-

lationen differenziert dieses Prinzip nicht ausreichend. Im Ordnungswidrigkeiten-

recht wurde es vom Gesetzgeber dennoch angewendet, da es für eine Vereinfa-

chung sorgt.78 

 

Im Bereich der Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme gibt es verschie-

dene Auffassungen. Die Abgrenzungen bestehen hauptsächlich zwischen Mittä-

terschaft und Beihilfe und zwischen mittelbarer Täterschaft und Anstiftung. Auf-

grund des Themenschwerpunktes dieser Arbeit wird im Folgenden vorwiegend die 

Abgrenzung von Mittäterschaft und Beihilfe angesprochen. 

Grundsätzlich sind die Abgrenzungsprobleme dadurch entstanden, dass der Mit-

täter und der Gehilfe jeweils einen Tatbeitrag bzw. einen Gehilfenbeitrag leisten. 

Bei der Anstiftung und der mittelbaren Täterschaft entsteht die Problematik 

dadurch, dass bei beiden Formen jeweils ein anderer zur Begehung einer Tat ver-

anlasst wird.79 

 

Der Gesetzgeber hat hier bewusst einen Spielraum zur Auslegung durch die Wis-

senschaft und die Judikatur gelassen.80 

 
 
77 Vgl. Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, Rn. 507. 
78 Vgl. Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, Rn. 506. 
79 Vgl. Traub in Wannemacher, Steuerstrafrecht, Rn. 619. 
80 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 48. 
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4.1 Subjektive Theorie (animus-Theorie) 

Diese Theorie wird in der Rechtsprechung und in Teilen der Lehre bevorzugt. Die 

Unterscheidung geschieht hier nicht im objektiven Bereich. Grundsätzlich zählt 

hierbei der Wille des Täters beziehungsweise des Gehilfen. Aber auch auf das 

Interesse an der Tat, die Absichten, Motive oder den Wille zur Tat kann hier abge-

stellt werden.81 

Allerdings ist in § 25 Abs. 1 S. 1 StGB formuliert, dass die Person, die die Tat 

begeht, Täter ist. Folglich kann hierbei eine Täterschaft nicht aufgrund eines nicht 

vorhandenen Täterwillens verneint werden. Im Umkehrschluss reicht es jedoch 

nicht aus, wenn der bloße Täterwille vorhanden ist und die jeweilige Person über-

haupt nicht an der Tat beteiligt ist. Das heißt, wenn jemand keine unrichtigen oder 

unvollständigen Angaben gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO macht oder einen sonsti-

gen steuerstrafrechtlichen Tatbestand erfüllt, kann er kein Täter oder Gehilfe sein. 

Dass eine rein subjektive Täterlehre nicht vertreten werden kann, ist insoweit ein-

deutig. Von der Rechtsprechung wird eine solche auch nicht mehr vertreten.82 

 

Wer hierbei einen Täterwillen hat und die Tat auch als seine eigene will, ist animus 

auctoris. Will jemand die Tat nicht als eigene und ordnet sich dem Willen eines 

anderen unter, ist dieser bloßer Gehilfe und somit sogenannter animus socii.83 

Diese Unterscheidung lässt sich jedoch nicht einfach treffen, weil jemand immerhin 

ein gewisses Teilinteresse am Erfolg der Tat haben muss, da es sonst keine 

Gründe für ihn gibt an ihr mitzuwirken. 

Folglich kann der Täterwille nicht einzig und allein vom persönlichen Interesse an 

der Tat hergeleitet werden. In § 370 Abs. 1 AO wird auch der bestraft, der für einen 

anderen ungerechtfertigte Steuervorteile erlangt. Dieser Tatbestand ist erfüllt, 

wenn jemand nicht im eigenen Interesse und somit uneigennützig handelt.84 

 

„Der Gesichtspunkt des Eigeninteresses allein stellt vielmehr nur ein etwaiges dem 

subjektiven Tatbestand zuzuordnendes Motiv für eine vom objektiven Tatbestand 

 
 
81 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 52. 
82 Vgl. Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 370 AO, Rn. 96. 
83 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 52. 
84 Vgl. Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht § 370 AO, Rn. 96 ff. 
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geforderte Handlung oder Unterlassung des Mitunterzeichners dar, die es festzu-

stellen gälte.“85 

4.1.1 Steuerhinterziehung 

Die Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO gilt allgemein nicht als Son-

derdelikt, auch wenn hierfür besondere Regeln beachtet werden müssen. Da auch 

derjenige Täter sein kann, der weder steuerpflichtig ist noch die Steuer schuldet. 

Voraussetzung hierfür ist aber, dass derjenige zumindest für einen Steuerpflichti-

gen tätig geworden ist. 

Bei einer Steuerstraftat, die im Unterlassen liegt, gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO 

muss dem Täter oder Gehilfen eine entsprechende steuerliche Pflicht treffen be-

ziehungsweise eine Pflicht zur Aufklärung des jeweiligen steuerlichen Tatbestan-

des. Wenn jemandem diese steuerlichen Pflichten zukommen, kann eine Steuer-

hinterziehung durch Unterlassen bereits in der Nichtabgabe von Erklärungen lie-

gen.86 

4.2 Formal-objektive Theorie 

Bei dieser bis ca. 1930 sehr verbreiteten Theorie der Täterschaftslehre wird die 

Tätereigenschaft darauf gestützt, wer die Tathandlungen ggf. auch nur teilweise 

vornimmt. Ein Teilnehmer kann nur jemand sein, der im Vorbereitungsstadium mit-

gewirkt hat oder reine Unterstützung geleistet hat. Das objektive Gewicht der Tat-

beiträge wird hierbei nicht berücksichtigt.87 

 

Heute ist diese Auslegung nur noch vereinzelt vertreten, da sie insgesamt zu eng 

ist.88 

 

Ihre Schwächen hat diese Theorie vor allem bei der Anwendung auf die mittelbare 

Täterschaft und die Mittäterschaft. Da der mittelbare Täter in der Regel selbst keine 

 
 
85 OLG Karlsruhe v. 16.10.2007 – 3 Ws 308/07 –, juris. 
86 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 71. 
87 Vgl. Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, Rn. 511. 
88 Vgl. Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, § 44, A., V., S.665. 
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Tat vollbringt oder beide Mittäter einzeln gesehen keine gesamte strafbare Hand-

lung vollbringen, reicht eine Betrachtung nach dieser Theorie nicht aus. Demge-

mäß ist dies unvereinbar mit dem geltenden Recht.89 

4.3 Materiell-objektive Theorie 

Bei dieser Theorie wird ausschließlich anhand der objektiven Kriterien zwischen 

Täterschaft und Teilnahme abgegrenzt. Letztendlich wird darauf abgestellt in wel-

chem Maß der Beitrag objektiv gefährlich ist. Es wird hierbei geprüft, inwiefern der 

einzelne Beitrag kausal ist für die am Schluss umgesetzte Tat. 

Im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass eine derartige Beurteilung nicht haltbar 

sein kann, weil auch subjektive Parameter berücksichtigt werden müssen. Bei-

spiele sind der Tatplan oder der Kenntnisstand über den Sachverhalt.90 

4.4 Tatherrschaftslehre 

Die Auffassung der Rechtsprechung hat sich insoweit der herrschenden Meinung 

der Lehre assimiliert, dass hier vorwiegend auf die jeweilige Tatherrschaft abge-

stellt wird.91 

 

Eine Unterscheidung zwischen Täter und Teilnehmer nach dieser Theorie ergibt 

sich aus objektiven und subjektiven Kriterien. 

 

„Ob danach Mittäterschaft anzunehmen ist, hat der Tatrichter aufgrund einer wer-

tenden Gesamtbetrachtung aller festgestellten Umstände zu prüfen; maßgebliche 

Kriterien sind der Grad des eigenen Interesses an der Tat, der Umfang der Tatbe-

teiligung und die Tatherrschaft oder wenigstens der Wille dazu, so dass die Durch-

führung und der Ausgang der Tat maßgeblich auch vom Willen des Betreffenden 

abhängen.“92 

 

Hier gilt grundsätzlich, dass derjenige Täter ist, welcher das „Tatgeschehen in den 

Händen hält“. Bei der Handlung ist dieser der „Handlungswille“ und beim als Hin-

termann fungierenden mittelbaren Täter die „Willensherrschaft“. 

 
 
89 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 51. 
90 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder vor §§ 25 ff. Rn. 56. 
91 Vgl. Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht § 370 AO, Rn. 96.3. 
92 BGH, Beschluss v. 28.04.2020 - 3 StR 85/20 -, juris, Rn. 4. 
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Der Täter ist die „Hauptperson“ der Tat und bestimmt ihren Fortgang. Für ihn ist 

es möglich die Tat abzubrechen, in geringerem Maß ausfallen zu lassen oder sie 

wie ursprünglich geplant laufen zu lassen.93 

 

Die Unterscheidung zwischen Täter und Teilnehmer geschieht je nachdem, wie 

stark der Beitrag wiegt im Verhältnis zur gesamten Tat und welche Art des Beitra-

ges geleistet wurde. Zu beachten ist, wer die Entscheidungsherrschaft innehat. 

Nach § 25 StGB entsprechen die jeweiligen Täterschaftsformen einer jeweiligen 

Herrschaftsform der Tat. Für die unmittelbare Täterschaft gilt hier die Handlungs-

herrschaft, für die mittelbare Täterschaft ist dies das Beherrschen des Tatgesche-

hens und bei der Mittäterschaft die funktionelle Tatherrschaft.94 

4.4.1 Vorteile der Tatherrschaftslehre gegenüber der          
animus-Theorie 

Die Tatherrschaftslehre ist der sogenannten animus-Theorie vorzuziehen. Sie hat 

ihr gegenüber drei grundsätzliche Vorteile. 

In § 25 Abs. 1 StGB wird derjenige als Täter bezeichnet, der die Tat begeht. Nach 

der animus-Theorie kann allerdings auch derjenige bloß Teilnehmer sein, der alle 

Tatbestandsmerkmale erfüllt. Dies wird vom Gesetz widerlegt, die Tatherrschafts-

lehre berücksichtigt dies. 

Außerdem widerspricht sich die animus-Theorie in sich selbst, da sie in ihrer An-

fangsthese erklärt, dass die Beteiligungsformen im objektiven Bereich nicht zu un-

terscheiden wären. Dies wird durch die Annahme des Täterwillens bereits wider-

legt. 

Die animus-Theorie ist vor allem auch deswegen bedenklich, weil sie die Unter-

scheidung zwischen Täter und Teilnehmer hauptsächlich durch den Richter treffen 

lässt.95 

 

 
 
93 Vgl. Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, Rn. 512 f. 
94 Vgl. Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 370 AO, Rn. 98.1. 
95 Vgl. Joecks in Joecks/Jäger/Randt, Steuerstrafrecht, § 369, Rn. 74. 
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4.5 Normative Kombinationstheorie 

Diese Theorie wurde aus dem Prinzip der Gesamtbetrachtung gebildet, weil sie 

sowohl subjektive als auch objektive Kriterien mit einbezieht. 

An objektiven Kriterien werden die Tatherrschaft und der jeweilige Grad der Betei-

ligung mitberücksichtigt. Das Tatinteresse und der Täterwille sind Beispiele für 

subjektive Betrachtungspunkte.96 

 

Grundsätzlich lassen sich die folgenden Prinzipien herausstellen.  

Wer die Tat eigenhändig ausgeführt hat und folglich auch die Tatherrschaft inne-

hat, ist unmittelbarer Täter. In höchst seltenen Ausnahmefällen könnte eine Täter-

schaft verneint werden, wenn zwar die Tat unmittelbar ausgeführt wurde, aber der 

Täterwille nicht vorhanden gewesen ist. Dies ist ein Ansatz aus der subjektiven 

Theorie.97 

 

Um die mittelbare Täterschaft festzustellen, wird meist auf den Willen, den soge-

nannten Täterwillen, abgestellt. Auch die Tatherrschaft kann beachtet werden. Für 

Fälle, in denen es um Unternehmen geht, wurde die sogenannte „Organisations-

herrschaft“ definiert. Hierdurch sollen die indirekte Verantwortung und die jeweili-

gen Weisungsverhältnisse definiert werden.98 

 

Die Mittäterschaft wird in der normativen Kombinationstheorie anhand einer wer-

tenden Gesamtbetrachtung herausgestellt. Es gilt allgemein, dass der Mittäter sei-

nen Beitrag zur Tat eines anderen leistet und auch dessen Zutun als Ergänzung 

zu seinen Handlungen will. Es zählt vor allem, wie sehr der Mittäter den Erfolg der 

Tat will, in welchem Umfang er sich beteiligt und ob er die Tatherrschaft innehatte 

oder zumindest innehaben wollte. Bei der Abgrenzung der Mittäterschaft spielt im 

Gegensatz zu den anderen beiden Täterschaftsformen das Eigeninteresse eine 

Rolle. Das ist vor allem von Bedeutung für die Unterscheidung zwischen Beihilfe 

und Mittäterschaft und der jeweiligen Strafzumessung hierzu. Da bei der Beihilfe 

 
 
96 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 64. 
97 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 65. 
98 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 66. 
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bereits eine Mitwirkung im Vorbereitungsstadium ausreicht. Schlussendlich sind 

die Entscheidungen hierüber oft Einzelfallentscheidungen.99 

4.6 Abgrenzung in Bezug auf die jeweilige Täterschaftsform 

Für die jeweilige Abgrenzung kann keine der Theorien als die beste herausgestellt 

werden. Vielmehr muss für die jeweilige Form der Täterschaft abgegrenzt werden, 

welche Tatbestandsmerkmale hierfür bedeutend sind und welche bei der Abgren-

zung vor allem beachtet werden müssen.100 

 
 
99 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 67. 
100 Vgl. Heine/Weißer in Schönke/Schröder, StGB, Vor §§ 25 ff., Rn. 72. 
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5 Zusammenveranlagte Ehegatten 

Als Sonderfall für mittäterschaftliche oder gehilfenschaftliche Täter gelten die zu-

sammenveranlagten Ehegatten. 

 

Einführendes Beispiel: Der Ehemann M bezieht Einkünfte aus seinem Gewerbe-

betrieb. Seine Frau F ist ausschließlich Hausfrau und Mutter und bezieht daher 

selbst keine Einkünfte. Die beiden werden gemeinsam zur Einkommensteuer ver-

anlagt. M entschließt sich Einkünfte aus seinem Gewerbebetrieb in der gemeinsa-

men Einkommensteuererklärung teilweise zu verschweigen. Die Ehefrau F kennt 

diesen Plan und unterschreibt die gemeinsame Erklärung, obwohl sie die Absich-

ten des M nicht befürwortet. 

 

Fraglich ist, ob die Ehefrau als Mittäterin oder Gehilfin verantwortlich sein kann. 

Aus den Grundsätzen zur Mittäterschaft kann man entnehmen, dass jemand nur 

Mittäter sein kann, der Urheber der falschen Angaben ist. Das wäre gegeben, 

wenn es sich um Angaben in der Steuererklärung handelt, die beide Ehegatten 

betreffen, wie z.B. zu einem gemeinsamen Grundstück. In diesem Fall machen 

sich beide an einer Steuerhinterziehung strafbar, die mittäterschaftlich begangen 

wurde. 

Eine Mittäterschaft kann außerdem vorliegen, wenn der andere Ehegatte aktiv an 

der Verfälschung der Angaben des Anderen teilnimmt.101 

 

Handelt es sich, wie im einführenden Beispiel, allerdings nur um Verhältnisse des 

einen Ehegatten und der andere billigt dies nur wird keine Mittäterschaft angenom-

men. Dies folgt draus, dass bei der Zusammenveranlagung die Einkünfte gemäß 

§ 26b EStG und § 26 Abs. 1 EStG nach dem Prinzip der Individualbesteuerung 

zusammengeführt werden. Daher werden die Einkünfte erst nach § 2 Abs. 3 EStG 

zusammengerechnet.  

 

Auch hier gelten die allgemeinen Grundsätze über die Mittäterschaft und die Bei-

hilfe. Daher ist es auch nicht ausreichend, wenn ein Ehegatte die Möglichkeit ge-

habt hätte die Tat zu verhindern. Auch wenn der Ehegatte ein Interesse an der Tat 

gehabt haben könnte, wird nicht von einer Mittäterschaft ausgegangen, wenn es 

 
 
101 Vgl. Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 37 AO, Rn. 115 ff. 
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sich um Angaben des andere handelt und er keine Mitherrschaft über die Angaben 

hatte.102 

 

Die Auffassung, dass ein Ehegatte nicht für die Angaben des anderen mit einste-

hen muss wurde jedoch nicht immer vertreten. Noch in der DDR wurden grund-

sätzlich beide Ehegatten gleichermaßen für alle Angaben in einer gemeinsam un-

terschriebenen Erklärung verantwortlich gemacht, wenn der anderen Kenntnis 

hatte. So wurde eine Ehefrau mittels Haftungsbescheid für die Steuerhinterziehung 

ihres Mannes in Anspruch genommen. Diese Auffassung wurde jedoch vor Gericht 

wieder revidiert.103 

 

Eine Offenbarungspflicht für die Einkünfte des jeweils anderen Ehehatten stehen 

ihm gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO ebenfalls nicht zu.104 

5.1 Die elektronische Erklärungsabgabe 

Durch die technischen Fortschritte im Besteuerungsverfahren, wozu auch die Er-

klärungsabgabe in elektronischer Form zählt, ergeben sich für das Steuerstrafrecht 

neue Herausforderungen. 

Besonders bei zusammenveranlagten Ehegatten ist hier eine Abgrenzung schwie-

riger möglich. Bei der Abgabe in Papierform war der Sachverhalt meist noch recht 

eindeutig, da der andere Ehegatte die Erklärung mindestens mitunterschrieben 

haben musste. Folglich war zumindest erkenntlich, wer die Angaben in die Erklä-

rung eingetragen hatte. 

 

Da es kein „Ehegatten-Zertifikat“ gibt, ist hier bei der Abgabe einer unrichtigen oder 

unvollständigen Erklärung eine Unterscheidung schwieriger zu treffen. Hierfür ist 

es ausreichend, wenn sich einer der beiden Ehegatten registriert und folglich die 

Erklärungen übermittelt. Nach außen hin scheint es so, als hätte er die Übermitt-

lung der Steuererklärung vorgenommen. Egal welcher der beiden diese Registrie-

rung vorgenommen hat, ist aber derjenige verantwortlich für die falschen Angaben, 

der bestimmt hat, mit welchen Angaben die Erklärung übermittelt werden soll. 

 
 
102 Vgl. Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 37 AO, Rn. 115.2. 
103 Vgl. BFH, Urteil v. 16.04.2002 – IX 40/00 -, BFHE 198, 66, BStBl II 2002, 501. 
104 Vgl. Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 37 AO, Rn. 115.3. 
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Grundsätzlich gilt hier, wie auch bei der Abgabe in Papierform, der Grundsatz, 

dass derjenige für die falschen Angaben verantwortlich ist, die ihn auch betreffen. 

Wenn es sich um Angaben handelt, die beide Ehegatten gleichermaßen betreffen 

und beide entsprechende Kenntnis von den gemachten Angaben haben, liegt ein 

Fall der Mittäterschaft vor. Beispiele hierfür sind gemeinsam erzielte Einkünfte 

oder unzutreffende Angaben zum Getrenntleben.105 

 

Unterzeichnet der Ehegatte die gemeinsame Erklärung nur, kann nicht sofort eine 

Strafbarkeit gefolgert werden. Für diesen Fall müssen die allgemeinen Regeln 

über mittäterschaftliche oder gehilfenschaftliche Tatbeteiligung angewendet wer-

den. Hierfür muss beispielsweise beachtet werden, ob ein gemeinsamer Tatplan 

vorgelegen hat.106 

 
 
105 Vgl. Heuel/Harink, AO-StB 2020, 49-61, V. 2. Ehegatten bei Zusammenveranlagung. 
106 Vgl. BGH, Beschluss v. 17.04.2008 – 5 StR 547/07 –, juris, Rn. 29. 
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6 Selbstanzeige 

Nach dem Wortlaut des § 371 AO kann grundsätzlich jeder, der den Straftatbe-

stand einer Steuerhinterziehung erfüllt hat, eine Selbstanzeige abgeben. Hierfür 

gelten die allgemeinen Voraussetzungen. Die Angaben müssen in vollem Umfang 

berichtigt werden und die Zahlungen müssen nachgeholt werden. 

Seit Begehung der Tat dürfen nicht mehr als zehn Jahre vergangen sein, folglich 

darf die Tat nicht verjährt sein. Weiterhin darf keiner der Ausschlusstatbestände 

des § 371 Abs. 2 AO vorliegen. Beispielsweise, dass eine Prüfungsanordnung be-

kannt gegeben wurde für den jeweiligen Hinterziehungszeitraum oder, dass die 

Tat bereits entdeckt war zum Zeitpunkt der Selbstanzeige.  

Es darf auch keine Hinterziehung pro Tat über 25.000 Euro begangen worden sein, 

um die Möglichkeit der strafbefreienden Selbstanzeige zu bekommen. 

6.1 Selbstanzeige eines Mittäters 

Da die Mittäterschaft als Form der Täterschaft gilt und der Mittäter auch alle tatbe-

standsmäßigen Voraussetzungen der Tat für sich selbst erfüllt, kann er uneinge-

schränkt Selbstanzeigen abgeben.  

Zu beachten ist hierbei, dass die jeweilige Selbstanzeige des einen Mittäters nicht 

automatisch für den oder die anderen Mittäter gilt.107 

 

Im Gegensatz zur Berichtigung eines Alleintäters oder eines mittelbaren Täters, 

der den gesamten Taterfolg ausgleichen muss, muss der Sachverhalt beim Mittä-

ter differenzierter betrachtet werden. Die Beiträge, die der Mittäter selbst erbracht 

hat, müssen hier genauer dargelegt werden, als die die ihm nur aufgrund des ge-

meinsamen Tatplans zugerechnet werden.108  

6.2 Selbstanzeige eines Gehilfen 

Die Selbstanzeige des Gehilfen ist allerdings nicht so eindeutig zu bezeichnen wie 

die eines Täters. 

 
 
107 Vgl. Jäger in Klein, AO, § 371, Rn. 235. 
108 Vgl. Beckemper in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO/FGO, § 371 AO, Rn. 78. 
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Seit dem 1.1.2015 wurden die Sperrgründe des § 371 Abs. 2 AO überhaupt erst 

insoweit ergänzt, dass auch dem Gehilfen eine Prüfungsanordnung oder die Ein-

leitung des Straf- oder Bußgeldverfahrens bekannt gegeben worden sein kann. 

Grundsätzlich gilt die Voraussetzung, dass der Sachverhalt in vollem Umfang be-

richtigt werden muss und die hinterzogenen Steuern vollständig nachzahlt werden. 

 

Bei einem Gehilfen kann sich allerdings das Problem ergeben, dass diesem der 

Sachverhalt gar nicht in voller Gänze bekannt ist. In solchen Fallkonstellationen 

kann es dem Gehilfen schon von der Definition her nicht möglich sein, die Bedin-

gungen, insbesondere die vollständige Materiallieferung, einer wirksamen Selbst-

anzeige zu erfüllen. Fraglich ist, ob hierzu Ausnahmeregelungen getroffen werden 

können. 

 

Beispiel: Ein Steuerberater S gibt für seinen Mandanten M falsche Umsatzsteuer-

erklärungen ab. Somit hatte er dessen Umsatzsteuerhinterziehung als Gehilfe ge-

fördert. 

In einem späteren Telefongespräch mit dem zuständigen Finanzamt teilte S jedoch 

mit, dass er unrichtige Erklärungen abgegeben hatte und dass ihm die notwendi-

gen Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt wurden. Sobald diese ihm zu Verfü-

gung stehen, werde er unverzüglich die unzutreffenden Angaben richtigstellen.109 

 

Lösung: Die Entscheidung hierüber wurde damals vom OLG zugunsten des S ent-

schieden. Folglich reichten die Angaben des S aus, um eine wirksame Selbstan-

zeige gemäß § 371 AO abzugeben, da es ihm unverschuldet aufgrund fehlender 

Unterlagen nicht möglich war, den Sachverhalt vollständig zu berichtigen. Obwohl 

das Finanzamt in diesem Fall nicht ohne größere Nachforschungen fähig war den 

Sachverhalt vollständig aufzuklären.110 

 

Für eine wirksame Selbstanzeige im Sinne des § 371 AO muss der Gehilfe min-

destens seinen eigenen Tatbeitrag vollständig offenlegen bzw. muss er mindes-

tens mitteilen, welche Erklärungen unrichtig sind.111 

 
 
109 Vgl. OLG Hamburg, Beschluss v. 21.11.1985 – Ss 108/85 -, juris. 
110 Vgl. ebenda. 
111 Vgl. BGH, Urteil v. 18.6.2003 – 5 StR 489/02 -, juris, Rn. 48. 
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Die vollständige Lieferung an Informationen kann ausschließlich dann entbehrlich 

sein, wenn der Gehilfe ohne sein Verschulden nicht fähig war, die kompletten In-

formationen freizugeben. Wie zum Beispiel von dem Steuerberater im oben ge-

nannten Beispiel nicht verlangt werden kann, die Informationen zu liefern, obwohl 

der Steuerpflichtige ihm diese vorenthält. 

Sonst wäre es einem Gehilfen nahezu nie möglich, eine wirksame Selbstanzeige 

abzugeben. Die kann vom Gesetzgeber nicht gewollt sein und wäre auch mit dem 

Zweck des § 371 AO nicht zu vereinbaren.112 

 
 
112 Vgl. Schauf in Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 371 AO, Rn. 189 ff. 
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7 Fazit 

Die durchaus oft komplizierte, teilweise schwierig abzugrenzende Unterscheidung 

zwischen Täterschaft und Teilnahme hat vor allem einen Grund: 

Dem Gehilfen stehen im Gegensatz zum Mittäter die besonderen gesetzlichen Mil-

derungsgründe gemäß § 49 StGB zu. 

 

In Bezug auf das einführend erläuterte Beispiel zeigt sich nun, dass man differen-

zierter betrachten muss, welche Art und welchen Umfang der Beitrag des B hatten. 

Auch seine Absichten müssen Beachtung finden. 

 

Da die beiden Partner aus dem einführenden Beispiel in der Einleitung in einer 

Partnerschaft leben, kann zumindest von einem psychischen Einfluss des B auf 

die A ausgegangen werden. 

Der B ist aber auch selbst tätig geworden. Er hatte den Termin zur Besichtigung 

mit dem Umsatzsteuerprüfer für die A wahrgenommen. Wobei er auf das „Willkom-

mensschreiben“ drängte, um den Anschein der Vermietungsabsicht zu wahren. 

Außerdem stand B in Kontakt mit dem Steuerberater, um eine Kalkulation für die 

Gewinnerzielungsabsicht zu erhalten. Hierbei änderte er das Datum der Erstellung 

zurück auf eines vor der Umsatzsteuersonderprüfung, um auch hierdurch die Ab-

sicht nachzuweisen. 

Er hatte ebenfalls die Einstellung des Inserates auf einer Vermietungsplattform 

veranlasst und auch die jeweiligen fingierten Mietverträge an den Steuerberater 

übergeben. Somit lenkte er im Hintergrund immerhin die Angaben, welche durch 

den Steuerberater an die Finanzverwaltung weitergegeben wurden. 

Eine Zeugenaussage bestätigt, dass A und B gemeinschaftlich auf die Personen 

eingewirkt haben, mit denen die Mietverträge geschlossen werden sollten. 

 

Folglich hatte B einige Merkmale, die für eine Mittäterschaft sprechen, erfüllt. 

Durch die enge persönliche Beziehung zur Täterin kann ein gewisses Eigeninte-

resse am Taterfolg nicht ausgeschlossen werden. Weiterhin kann man davon aus-

gehen, dass ein gemeinsamer Tatplan vorgelegen hat und das B die Initiative 

hierzu ergriffen hatte. 

 

Im gegebenen Beispiel blieb es jedoch beim Versuch der Steuerhinterziehung, da 

noch keine Steuern verkürzt waren. 
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Durch die vermehrten Möglichkeiten, die durch Steuerpflichtige gefunden werden, 

um Steuerlasten möglichst unauffällig zu umgehen und auch die Nutzung elektro-

nischer Medien, verschwimmen die Grenzen zwischen Gehilfen und Mittätern im-

mer stärker. Daher müssen in der Abgrenzung zunehmend mehr Komponenten 

beachtet werden.
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